
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/3/1 11Os18/88
(11Os19/88), 15Os103/00

(15Os104/00, 15Os105/00,
15Os106/00, 15Os107/00, 1

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1988

Norm

StGB §198 Abs1

Rechtssatz

Das Tatbild des § 198 Abs 1 StGB wird nur verwirklicht, wenn eine Gefährdung des Lebensbedarfes des

Unterhaltsberechtigten eintritt oder eingetreten wäre, falls nicht Dritte - ein subsidiär Unterhaltsp5ichtiger oder die

ö6entliche Hand - diese abgewendet hätten. Eine solche - wirkliche oder 8ktive - Gefährdung ist jedoch

ausgeschlossen, soweit der Unterhaltsberechtigte über eigene ausreichende Einkünfte verfügt.
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